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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 1. November 2020 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
Erlasse/201101_corona_bekaempfungsVO.html erfolgt.

Landesverordnung  
zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2  

(Corona-Bekämpfungsverordnung – Corona-BekämpfVO)
Vom 1. November 2020

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-30

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 
Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1385), verordnet die Landesregierung: 

§ 1 
Grundsätze

(1) Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pan-
demie des Coronavirus-SARS-CoV-2 (Coronavirus) im 
Rahmen des Gesundheitsschutzes der Bürgerinnen 
und Bürger. Zu diesem Zweck sollen Infektionsgefah-
ren wirksam und zielgerichtet reduziert, Infektions-
wege nachvollziehbar gemacht und die Aufrechter-
haltung von medizinischen Kapazitäten zur Behand-
lung der an COVID-19 erkrankten Patientinnen und 
Patienten gewährleistet werden.

(2) Zur Verfolgung der Ziele nach Absatz 1 werden 
in dieser Verordnung besondere Ge- und Verbote 
aufgestellt, die in Art und Umfang in besonderem 
Maße freiheitsbeschränkend wirken. Umzusetzen 

sind diese Ge- und Verbote vorrangig in Eigenver-
antwortung der Bürgerinnen und Bürger und nach-
rangig durch hoheitliches Handeln der zuständigen 
Behörden, sofern und soweit es zum Schutz der 
Allgemeinheit geboten ist.

§ 2 
Allgemeine Anforderungen an die Hygiene; 

Kontaktbeschränkungen

(1) Im privaten und öffentlichen Raum ist zu anderen 
Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzu-
halten (Abstandsgebot). Dies gilt nicht, 

1. wenn die Einhaltung des Mindestabstands nach 
Satz 1 aus tatsächlichen oder rechtlichen Grün-
den nicht möglich ist;

2. wenn die Übertragung von Viren durch ähnlich 
geeignete physische Barrieren verringert wird; 

3. für Angehörige des eigenen Haushalts und 

4. bei Zusammenkünften zu einem gemeinsamen 
privaten Zweck mit den Angehörigen eines wei-
teren Haushalts.
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(2) Kontakte zu anderen Personen als den Angehö-
rigen des eigenen Haushalts sind nach Möglichkeit 
auf ein absolut nötiges Minimum zu beschränken.

(3) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise 
der zuständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung der 
Übertragung des Coronavirus sollen beachtet werden.

(4) Ansammlungen und Zusammenkünfte zu privaten 
Zwecken im öffentlichen Raum sind nur mit Personen 
aus höchstens zwei Haushalten zulässig; dabei ist eine 
Obergrenze von zehn Personen einzuhalten. Im priva-
ten Raum sind Zusammenkünfte zulässig, soweit die 
Teilnehmerzahl zehn nicht übersteigt (Kontaktverbot).

(5) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, sind 
Mund und Nase so zu bedecken, dass eine Ausbrei-
tung von Tröpfchen und Aerosolen durch Husten, 
Niesen oder Sprechen vermindert wird; eine Bede-
ckung mit Hand oder Arm oder die Verwendung einer 
Maske mit Ausatemventil oder eines Visiers reicht 
nicht aus. Abweichend von Satz 1 ist die Verwen-
dung eines Visiers durch Lehrpersonal dann ausrei-
chend, wenn es das ganze Gesicht abdeckt und die 
Erkennbarkeit der Mimik oder die unbeeinträchtigte 
sprachliche Verständlichkeit der Erreichung eines 
verfolgten Bildungszwecks dient; ein solches Visier 
ist auch ausreichend für Personen, die als Gebär-
dendolmetscherinnen Gebärdendolmetscher, Kom-
munikationshelferinnen oder Kommunikationshelfer 
für Personen mit Hörbehinderung tätig sind. Satz 1 
gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten 
Lebensjahr und Personen, die aufgrund einer körper-
lichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung 
keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können und 
dies glaubhaft machen können.

(6) In Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen 
und anderen innerörtlichen Bereichen, Straßen und 
Plätzen mit vergleichbarem Publikumsverkehr, in de-
nen typischerweise das Abstandgebot nicht einge-
halten werden kann, müssen Fußgängerinnen und 
Fußgänger eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maß-
gabe von Absatz 5 tragen. Die Bereiche nach Satz 1 
sowie zeitliche Beschränkungen werden von den 
zuständigen Behörden, im Bereich der Kreise nach 
Abstimmung mit den betroffenen kreisangehörigen 
Gemeinden, durch Allgemeinverfügung festgelegt 
und ortsüblich öffentlich bekanntgemacht. Auf die 
Geltung der Pflicht nach Satz 1 soll in geeigneter 
Weise durch Beschilderung hingewiesen werden. Die 
Verpflichtung nach Satz 1 gilt nicht bei der Nahrungs-
aufnahme und beim Rauchen, sofern dies jeweils im 
Sitzen oder Stehen erfolgt.

§ 3 
Allgemeine Anforderungen für Einrichtungen 

mit Publikumsverkehr, bei Veranstaltungen und 
Versammlungen

(1) Beim Betrieb von Einrichtungen mit Publikumsver-
kehr, insbesondere den in §§ 7 bis 10 und 12 bis 17 

sowie § 18 Absatz 2 genannten Einrichtungen, so-
wie bei der Durchführung von Veranstaltungen nach 
§ 5 und Versammlungen nach § 6 gelten die nach-
folgenden Anforderungen. Arbeitsschutzrechtliche 
Vorgaben bleiben unberührt.

(2) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise 
der zuständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung 
der Übertragung des Coronavirus sollen beachtet 
werden. Die Betreiberinnen und Betreiber, Veranstal-
terinnen und Veranstalter oder Versammlungsleiterin-
nen und Versammlungsleiter haben die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um die Einhaltung folgender 
Hygienestandards zu gewährleisten:

1. Besucherinnen und Besucher, Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer halten in der Einrichtung oder 
Veranstaltung und beim Warten vor dem Eingang 
das Abstandsgebot aus § 2 Absatz 1 ein;

2. Besucherinnen und Besucher sowie Beschäftigte, 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer halten die allge-
meinen Regeln zur Husten- und Niesetikette ein;

3. in geschlossenen Räumen bestehen für Besu-
cherinnen und Besucher, Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Möglichkeiten zum Waschen oder 
Desinfizieren der Hände;

4. Oberflächen, die häufig von Besucherinnen und 
Besuchern, Teilnehmerinnen und Teilnehmer be-
rührt werden, sowie Sanitäranlagen werden re-
gelmäßig gereinigt;

5. Innenräume werden regelmäßig gelüftet.

(3) An allen Eingängen ist durch deutlich sichtbare 
Aushänge in verständlicher Form hinzuweisen

1. auf die Hygienestandards nach Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 bis 5 und weitere nach dieser Verord-
nung im Einzelfall anwendbaren Hygienestandards; 

2. darauf, dass Zuwiderhandlungen zum Verweis 
aus der Einrichtung oder Veranstaltung führen 
können;

3. auf sich aus dieser Verordnung für die Einrich-
tung oder Veranstaltung ergebende Zugangsbe-
schränkungen, gegebenenfalls unter Angabe der 
Höchstzahl für gleichzeitig anwesende Personen.

Die Umsetzung der Hygienestandards nach Nummer 1 
ist jeweils kenntlich zu machen.

(4) Bei der Bereitstellung von Toiletten ist zu gewähr-
leisten, dass enge Begegnungen vermieden werden 
und leicht erreichbare Möglichkeiten zur Durchfüh-
rung der Händehygiene vorhanden sind. Andere sa-
nitäre Gemeinschaftseinrichtungen wie Sammelum-
kleiden, Duschräume, Saunen und Wellnessbereiche 
sind für den Publikumsverkehr zu schließen. 

§ 4 
Besondere Anforderungen an die Hygiene

(1) Soweit nach dieser Verordnung ein Hygienekon- 
zept zu erstellen ist, hat die oder der Verpflichtete 
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dabei nach den konkreten Umständen des Einzel-
falls die Anforderungen des Infektionsschutzes zu 
berücksichtigen. Im Hygienekonzept sind insbeson-
dere Maßnahmen für folgende Aspekte vorzusehen:

1. die Begrenzung der Besucherzahl auf Grundlage 
der räumlichen Kapazitäten; 

2. die Wahrung des Abstandsgebots aus § 2 Absatz 1;

3. die Regelung von Besucherströmen; 

4. die regelmäßige Reinigung von Oberflächen, die 
häufig von Besucherinnen und Besuchern berührt 
werden;

5. die regelmäßige Reinigung der Sanitäranlagen; 

6. die regelmäßige Lüftung von Innenräumen, mög-
lichst mittels Zufuhr von Frischluft.

Die oder der Verpflichtete hat die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um die Einhaltung des Hy-
gienekonzepts zu gewährleisten. Auf Verlangen der 
zuständigen Behörde hat die oder der Verpflichtete 
das Hygienekonzept vorzulegen und über die Umset-
zung Auskunft zu erteilen. Darüber hinaus gehende 
Pflichten zur Aufstellung von Hygieneplänen nach 
dem Infektionsschutzgesetz bleiben unberührt. 

(2) Soweit nach dieser Verordnung Kontaktdaten er-
hoben werden, sind Erhebungsdatum und -uhrzeit, 
Vor- und Nachname, Anschrift, sowie, soweit vorhan-
den, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse für einen 
Zeitraum von vier Wochen aufzubewahren und dann 
zu vernichten. Sie sind auf Verlangen der zuständigen 
Behörde zu übermitteln, sofern dies zum Zwecke 
der Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen 
erforderlich ist. Es ist zu gewährleisten, dass unbe-
fugte Dritte von den erhobenen Daten keine Kenntnis 
erlangen. Eine anderweitige Verwendung ist unzu-
lässig. Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete 
hat Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten 
verweigern, von dem Besuch oder der Nutzung der 
Einrichtung oder der Teilnahme an der Veranstaltung 
auszuschließen. Soweit gegenüber der oder dem 
zur Erhebung Verpflichteten Kontaktdaten angege-
ben werden, müssen sie wahrheitsgemäß sein; bei 
dienstlichen Tätigkeiten genügen die dienstlichen 
Kontaktdaten.

§ 5 
Veranstaltungen 

(1) Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen sind 
untersagt. 

(2) Die Begrenzung der Personenzahl aus § 2 Absatz 4 
findet auf Veranstaltungen im öffentlichen Raum 
keine Anwendung. Sie sind nur zulässig, wenn die 
Voraussetzungen nach Absatz 3, 4 oder 5 erfüllt 
sind und wenn sie nicht der Unterhaltung dienen. 
Darüber hinaus sind die nachfolgenden Vorausset-
zungen zu erfüllen:

1. Die Veranstalterin oder der Veranstalter erstellt 
nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygieneko-
nzept;

2. es wird nicht getanzt, soweit es sich dabei nicht 
um berufliche Tätigkeit handelt;

3. in geschlossenen Räumen dürfen Aktivitäten mit 
einer erhöhten Freisetzung von Tröpfchen, insbe-
sondere gemeinsames Singen oder der Gebrauch 
von Blasinstrumenten, stattfinden, wenn

a) es sich um Solodarbietungen, um berufliche 
Tätigkeit oder um Musikproben ohne Publikum 
handelt,

b) zwischen den Akteurinnen und Akteuren je-
weils ein Mindestabstand von 2,5 Metern 
eingehalten wird oder die Übertragung von 
Tröpfchen durch ähnlich geeignete physische 
Barrieren verringert wird,

c) zwischen den Akteurinnen und Akteuren und 
dem Publikum ein Mindestabstand von 4 Me-
tern eingehalten wird oder die Übertragung 
von Tröpfchen durch ähnlich geeignete physi-
sche Barrieren verringert wird und

d) sich das Hygienekonzept neben den in § 4 
Absatz 1 genannten Punkten auch zu den in 
Buchstaben b und c genannten Mindestab-
ständen, der Reinigung und Desinfektion ge-
meinsam genutzter Gegenstände, dem Um-
gang mit Kondenswasser bei Blasinstrumen-
ten, der Eindämmung der Aerosolausbreitung 
bei Blasinstrumenten und der Anordnung der 
Akteurinnen und Akteure zueinander verhält.

(3) Veranstaltungen im öffentlichen Raum mit Grup-
penaktivität, bei denen feste Sitzplätze nicht vorhan-
den sind oder nicht nur kurzzeitig verlassen werden 
und bei denen der Teilnehmerkreis nicht wechselt, 
dürfen eine Teilnehmerzahl von zehn Personen außer-
halb und innerhalb geschlossener Räume nicht über-
schreiten. Die Veranstalterin oder der Veranstalter hat 
die Kontaktdaten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 zu erheben. 

(4) Märkte und vergleichbare Veranstaltungen mit 
wechselnden Teilnehmerinnen und Teilnehmern im 
öffentlichen Raum wie Messen, Flohmärkte, Land-
märkte oder Weihnachtsmärkte sind unzulässig. 
Wochenmärkte sind keine Veranstaltungen im Sinne 
dieser Vorschrift.

(5) Veranstaltungen im öffentlichen Raum, bei denen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer feste Sitzplätze 
haben, die sie höchstens kurzzeitig verlassen, (Sit-
zungscharakter) dürfen eine gleichzeitige Teilnehmer-
zahl von 100 Personen außerhalb und innerhalb ge-
schlossener Räume nicht überschreiten. Auf Antrag 
kann die zuständige Behörde bei Veranstaltungen 
außerhalb geschlossener Räume auch fest zugewie-
sene Stehplätze zulassen. Die Veranstalterin oder der 
Veranstalter hat die Kontaktdaten der Teilnehmerin-
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nen und Teilnehmer nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 
zu erheben. Das Abstandsgebot aus § 2 Absatz 1 
gilt für Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Sitzplät-
zen nicht, wenn der Veranstalter gewährleistet, dass 

1. nicht mehr als die Hälfte der zur Verfügung ste-
henden Sitzplätze besetzt werden,

2. die Sitzplätze unmittelbar neben, vor und hinter 
jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer nur mit 
den in § 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und 4 
genannten Personen oder den Mitgliedern einer 
Kohorte im Sinne der  Schulen-Coronaverord-
nung vom 6. Oktober 2020 (ersatzverkündet am 
6. Oktober 2020 auf der Internetseite https://
www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/
Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.
html, unverzüglich bekanntgemacht im GVOBl. 
Schl.-H. S. 745), geändert durch Verordnung vom  
31. Oktober 2020 (ersatzverkündet am 31. Oktober 
2020 auf der Internetseite https://www.schleswig- 
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/ 
201020_corona_aenderungsverordnung_schulen.
html), besetzt sind, oder die Übertragung von 
Viren durch ähnlich geeignete physische Barrieren 
verhindert wird,

3. alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Mund-
Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2 Absatz 5 
tragen und

4. die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern je-
weils genutzten Sitzplätze zusammen mit ihren 
jeweiligen Kontaktdaten erfasst werden.

5. Das Abstandsgebot aus § 2 Absatz 1 gilt für 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch dann nicht, 
wenn ausschließlich Mitglieder einer einzelnen Ko-
horte im Sinne  der Schulen-Coronaverordnung 
sowie ihre Aufsichtspersonen an der Veranstal-
tung teilnehmen. 

(6) Veranstaltungen im privaten Wohnraum und da-
zugehörigem befriedeten Besitztum außerhalb und 
innerhalb geschlossener Räume mit mehr als zehn 
Personen sind unzulässig. § 3 Absatz 3 findet keine 
Anwendung. 

(7) Absätze 1 bis 6 sowie § 2 Absatz 4 und § 3 
gelten nicht 

1. für Veranstaltungen und Einrichtungen, die der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung, der Rechtspflege, der Beratung von Or-
ganen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen oder der Daseinsfür- und 
-vorsorge zu dienen bestimmt sind; dies betrifft 
insbesondere Veranstaltungen und Sitzungen der 
Organe, Organteile und sonstigen Gremien der 
gesetzgebenden, vollziehenden und rechtspre-
chenden Gewalt sowie Einrichtungen des Selbst- 
organisationsrechtes des Volkes wie Gemeinde-
wahlausschüsse; 

2. für Zusammenkünfte, die aus geschäftlichen, be-
ruflichen oder dienstlichen Gründen, zur Durch-
führung von Prüfungen oder zur Betreuung erfor-
derlich sind;

3. im Rahmen der Kindertagesbetreuung, einer au-
ßerfamiliären Wohnform oder von Betreuungs- 
und Hilfeleistungsangeboten nach dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe 
(SGB VIII), 

4. für die Wintereinlagerung von Booten, soweit 
nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygieneko-
nzept erstellt wird.

Bei Einrichtungen und Veranstaltungen nach Satz 1 
Nummer 1 sind Kontaktdaten nach Maßgabe von § 4 
Absatz 2 zu erheben.

(8) Absatz 1, Absatz 2 Satz 2 und Absätze 3 bis 6 
gelten nicht für unaufschiebbare Veranstaltungen von 
Parteien und Wählergruppen zur Aufstellung ihrer 
Bewerberinnen und Bewerber nach den jeweiligen 
Wahlgesetzen für unmittelbar bevorstehende Wahlen.

§ 6 
Versammlungen

(1) Öffentliche und nichtöffentliche Versammlungen 
sind unbeschadet der Vorschriften des Versammlungs-
freiheitsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein 
(VersFG SH) vom 18. Juni 2015 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 135), Ressortbezeichnungen ersetzt durch Verord-
nung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), 
nur zulässig, sofern eine Teilnehmerzahl von 1 500 
Personen außerhalb geschlossener Räume und 750 
Personen innerhalb geschlossener Räume nicht über-
schritten wird und die Einhaltung des Abstands-
gebots gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 gewährleistet 
ist. Bei Versammlungen in geschlossenen Räumen 
müssen zusätzlich die Hygienestandards gemäß § 3 
Absatz 2 gewährleistet sein. 

(2) Wer eine öffentliche oder nichtöffentliche Ver-
sammlung veranstalten will, hat ein Hygienekonzept 
nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 zu erstellen. Satz 1 
gilt nicht für Spontanversammlungen nach § 11 Ab-
satz 6 VersFG SH. Das Hygienekonzept ist einer 
Anzeige nach § 11 VersFG SH beizufügen. Die Ver-
sammlungsleitung hat die erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen, um die Einhaltung des Hygienekonzepts 
zu gewährleisten. Bei Versammlungen in geschlos-
senen Räumen hat die Leitung die Kontaktdaten der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Maßgabe von 
§ 4 Absatz 2 zu erheben. Bei Versammlungen unter 
freiem Himmel mit mehr als 100 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern sowie Versammlungen in geschlos-
senen Räumen mit mehr als zehn Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern müssen diese eine Mund-Nasen-
Bedeckung nach Maßgabe von § 2 Absatz 5 tragen. 
Dies gilt nicht für die jeweils sprechende Person bei 
Ansprachen und Vorträgen oder beim Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 5 Absatz 5.
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(3) Die zuständigen Versammlungsbehörden können 
im Benehmen mit der zuständigen Gesundheitsbe-
hörde nach Durchführung einer auf den Einzelfall 
bezogenen Verhältnismäßigkeitsprüfung abweichend 
von Absatz 1 Versammlungen genehmigen, oder, 
sofern anders ein ausreichender Infektionsschutz 
nicht gewährleistet werden kann, beschränken oder 
verbieten. 

§ 6a 
Behörden

Innerhalb von Dienstgebäuden von Behörden haben 
alle Personen in Bereichen, die für einen regelmäßi-
gen Publikumsverkehr bestimmt sind, nach Maßgabe 
von § 2 Absatz 5 eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. Dies gilt nicht im direkten kommunikativen 
Kontakt zwischen Bürgerinnen oder Bürgern mit Mit-
arbeiterinnen oder Mitarbeitern der Behörde, wenn 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten oder 
die Übertragung von Viren durch ähnlich geeignete 
physische Barrieren verringert wird. Gerichte sind 
keine Behörden im Sinne dieser Vorschrift; sie treffen 
unter Berücksichtigung ihrer Aufgaben im Rahmen 
ihres Hausrechts geeignete Maßnahmen zur Eindäm-
mung von Infektionsgefahren.

§ 7 
Gaststätten

(1) Der Betrieb von Gaststätten im Sinne des § 1 des 
Gaststättengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), 
zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
10. März 2017 (BGBl. I S. 420), ist unzulässig. Dies 
gilt nicht für

1. Kantinen für Betriebsangehörige im Sinne von 
§ 25 Absatz 1 des Gastättengesetzes;

2. die Abgabe und Lieferung von Speisen und Ge-
tränken zum Verzehr außerhalb der Gaststätte; 
Gäste dürfen die Gaststätte nur einzeln zur Ab-
holung betreten;

3. die Bewirtung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
im Rahmen von nach § 5 zulässigen Veranstal-
tungen;

4. Hotels und andere Beherbergungsbetriebe bei der 
Bewirtung ihrer Hausgäste;

5. Autobahnraststätten und Autohöfe.

Für den Betrieb von Gaststätten nach Satz 2 Nummer 3 
gelten folgende zusätzliche Anforderungen:

1. die Betreiberin oder der Betreiber erstellt nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept;

2. die Betreiberin oder der Betreiber erhebt nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 2 die Kontaktdaten der 
Gäste;

3. die Betreiberin oder der Betreiber verabreicht keine 
alkoholischen Getränke an erkennbar Betrunkene;

4. die gleichzeitige Bewirtung von mehr als 50 Gäs-
ten erfolgt nur, wenn das Hygienekonzept zuvor 
der zuständigen Behörde angezeigt worden ist.

In Gaststätten nach Satz 2 Nummer 1 und 3 haben 
Gäste und dort Beschäftigte in Bereichen mit Pub-
likumsverkehr innerhalb und außerhalb geschlosse-
ner Räume nach Maßgabe von § 2 Absatz 5 eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ausgenommen 
von Satz 4 sind Gäste während des Aufenthaltes an 
ihren festen Steh- oder Sitzplätzen. Die Betreiberin 
oder der Betreiber hat die erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen, um die Einhaltung der Pflicht nach Satz 4 
zu gewährleisten.

(2) Zwischen 23 Uhr und 6 Uhr darf außer Haus kein 
Alkohol verkauft werden. Dies gilt auch für gastro-
nomische Lieferdienste.

(3) Diskotheken und ähnliche Einrichtungen sind zu 
schließen.

§ 8 
Einzelhandel

(1) Bei Verkaufsstellen des Einzelhandels ist die 
Kundenzahl auf eine Person je zehn Quadratmeter 
Verkaufsfläche begrenzt, soweit nicht das Sortiment 
überwiegend aus Lebensmitteln besteht. Die Betrei-
berinnen und Betreiber von Verkaufsstellen des Ein-
zelhandels haben ein Hygienekonzept nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 1 zu erstellen. Sie haben die nach § 3 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 obligatorischen Mög-
lichkeiten zur Handdesinfektion im Eingangsbereich 
bereit zu stellen. In der Zeit zwischen 23 Uhr und 6 
Uhr darf kein Alkohol verkauft werden.

(2) Die Betreiberinnen und Betreiber von Einkaufs-
zentren und Outlet-Centern mit jeweils mehr als 
zehn Geschäftslokalen haben nach Maßgabe von 
§ 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen. Der 
Betrieb ist unzulässig, soweit das Hygienekonzept 
nicht zuvor von der zuständigen Behörde genehmigt 
worden ist.

(3) In Verkaufs- und Warenausgabestellen des Ein-
zelhandels, in abgeschlossenen Verkaufsständen, 
in überdachten Verkehrsflächen von Einkaufszent-
ren und auf Wochenmärkten haben Kundinnen und 
Kunden und dort Beschäftigte in Bereichen mit Pub-
likumsverkehr nach Maßgabe von § 2 Absatz 5 eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ausgenommen 
von Satz 1 sind Beschäftigte, wenn die Übertragung 
von Viren durch ähnlich geeignete physische Barrie-
ren verringert wird. Die Betreiberin oder der Betreiber 
hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die 
Einhaltung dieser Pflicht zu gewährleisten.

(4) Für Angebote der Kinderbetreuung im Einzelhan-
del und damit vergleichbare Angebote ist ein Hy-
gienekonzept nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 zu 
erstellen. Die Betreiberin oder der Betreiber hat die 
Kontaktdaten nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 zu 
erheben.
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§ 9  
Dienstleisterinnen und Dienstleister, 
Handwerkerinnen und Handwerker

(1) Dienstleistungen mit Körperkontakt sind unzu-
lässig. Dies gilt nicht 

1. für medizinisch und pflegerisch notwendige 
Dienstleistungen,

2. für Friseurleistungen, soweit dabei die Leistungs-
erbringerin oder der Leistungserbringer sowie die 
Kundin oder der Kunde eine Mund-Nasen-Bede-
ckung nach Maßgabe von § 2 Absatz 5 tragen.

(2) Dienstleisterinnen und Dienstleister, Handwer-
kerinnen und Handwerker sowie Gesundheitshand-
werkerinnen und Gesundheitshandwerker dürfen Tä-
tigkeiten am Gesicht der Kundin oder des Kunden 
nur ausführen, sofern besondere Schutzmaßnahmen 
die Übertragung des Coronavirus ausschließen. Be-
sondere Schutzmaßnahmen nach Satz 1 sind nicht 
erforderlich, soweit sonst aufgrund einer körperli-
chen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung 
der Kundin oder des Kunden die Tätigkeit nicht aus-
geübt werden kann.

(3) Der Betrieb des Prostitutionsgewerbes und die 
Erbringung sexueller Dienstleistungen mit Körper-
kontakt sind untersagt.

§ 10  
Freizeiteinrichtungen

(1) Freizeiteinrichtungen innerhalb und außerhalb ge-
schlossener Räume sind für den Publikumsverkehr 
zu schließen, insbesondere

1. Theater-, Opern- und Konzerthäuser,

2. Museen,

3. Kinos, 

4. Freizeitparks,

5. Tierparks, Wildparks, Aquarien und Zoos,

6. Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen.

(2) Absatz 1 gilt nicht für frei zugängliche Spielplätze 
außerhalb geschlossener Räume. Betreiberinnen und 
Betreiber von Spielplätzen haben nach Maßgabe von 
§ 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen. 

§ 11 
Sport

(1) Die Sportausübung innerhalb und außerhalb von 
Sportanlagen ist nur allein, gemeinsam mit im selben 
Haushalt lebenden Personen oder einer anderen Per-
son gestattet. Soweit der Sport in Sportanlagen aus-
geübt wird, haben Zuschauerinnen und Zuschauer 
keinen Zutritt.

(2) Der Betrieb von Schwimm- und Spaßbädern, 
Fitnessstudios und ähnlichen Einrichtungen ist un-
tersagt. 

(3) Die zuständige Behörde kann für die Nutzung von 
Sportanlagen und Schwimmbädern durch Berufs-

sportlerinnen und Berufssportler, Kaderathletinnen 
und Kaderathleten, Rettungsschwimmerinnen und 
Rettungsschwimmer sowie deren Trainerinnen und 
Trainer und für Prüfungen, Sportangebote zur medi-
zinischen Rehabilitation und Praxisveranstaltungen 
im Rahmen des Studiums an Hochschulen Ausnah-
men von den Anforderungen aus den Absätzen 1, 
2 und 4 unter der Voraussetzung zulassen, dass 
nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept 
erstellt und der Ausschluss des Zugangs für weitere 
Personen sichergestellt wird. Das für Sport zustän-
dige Ministerium ist über die Ausnahmegenehmigung 
zu unterrichten. 

(4) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
ist die Ausübung von Profisport zulässig. Das Ab-
standsgebot aus § 2 Absatz 1 ist nicht einzuhalten. 
§ 3 Absatz 4 Satz 2 findet keine Anwendung. Die 
Veranstalterin oder der Veranstalter nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen, 
das auch das besondere Infektionsrisiko der ausge-
übten Sportart berücksichtigt und ein Testkonzept 
enthält. Die Veranstalterin oder der Veranstalter hat 
nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 die Kontaktdaten 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erheben. Sie 
oder er hat die Konzepte und Empfehlungen der je-
weiligen Sportfach- und -dachverbände umzusetzen. 

§ 12 
Schulen und Hochschulen

(1) Die Ermächtigung der Landesregierung zum Erlass 
von Verordnungen nach § 32 Satz 1 des Infektions-
schutzgesetzes wird auf das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur übertragen, soweit der Schul-
betrieb, der Schulweg sowie staatliche und staatlich 
anerkannte Hochschulen nach § 1 Absatz 1 des 
Hochschulgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
1. September 2020 (GVOBl. S. 508), betroffen sind. 
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur kann bereichsspezifische Empfehlungen und Hin-
weise erteilen.

(2) Im Übrigen werden Schulen und Hochschulen 
von dieser Verordnung nicht erfasst.

§ 12a 
Außerschulische Bildungsangebote

(1) Auf außerschulische Bildungsangebote finden die 
Vorschriften über Veranstaltungen nach § 5 Anwen-
dung. Von dem Abstandsgebot aus § 2 Absatz 1 
kann abgewichen werden, wenn alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer eine Mund-Nasen-Bedeckung nach 
Maßgabe von § 2 Absatz 5 tragen oder vergleichbar 
wirksame Schutzmaßnahmen ergriffen werden und 

1. der Bildungszweck dies erfordert oder 

2. das Angebot im Durchschnitt mindestens 8 Stun-
den pro Woche erfolgt und der Teilnehmerkreis 
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über mindestens fünf Monate im Wesentlichen 
unverändert bleibt.

(2) Außerschulische Bildungsveranstaltungen, die 
überwiegend der Freizeitgestaltung der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer dienen, sind untersagt. 

§ 13 
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, 

Bestattungen

(1) Auf rituelle Veranstaltungen der Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften finden § 5 Ab-
satz 1, Absatz 2 Satz 1 und 2 und Absatz 3 bis 6 
keine Anwendung, wenn höchstens 100 Personen 
teilnehmen. Die Kontaktdaten der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sind nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 
zu erheben. Von der Einhaltung des Abstandsgebots 
aus § 2 Absatz 1 kann unter den Voraussetzungen 
des § 5 Absatz 5 abgesehen werden. Die Einhal-
tung des Abstandsgebots oder der Voraussetzungen 
aus § 5 Absatz 5 ist durch geeignete Maßnahmen 
sicherzustellen. Veranstaltungen mit mehr als 100 
Personen sind nur mit Genehmigung der zuständigen 
Behörde zulässig.

(2) Für Bestattungen sowie Trauerfeiern auf Fried-
höfen und in Bestattungsunternehmen gelten die 
Vorgaben des Absatzes 1.

§ 14 
Stationäre Vorsorge- und 

Rehabilitationseinrichtungen sowie 
Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen

(1) Stationäre Vorsorge- und Rehabilitationseinrich-
tungen sowie Einrichtungen zur stationären medizi-
nischen Vorsorge und Rehabilitation für Mütter und 
Väter erbringen ihre Leistungen in einem dem jewei-
ligen Infektionsgeschehen angemessenen Rahmen. 
Sie können Betretungsbeschränkungen zum Zwecke 
des Infektionsschutzes erlassen. Es gelten folgende 
zusätzliche Anforderungen:

1. die Betreiberin oder der Betreiber hat nach Maß-
gabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 
erstellen, welches auch Festlegungen zur Rück-
reise von mit dem Coronavirus infizierten Perso-
nen sowie zur vorläufigen Absonderung trifft;

2. externe Personen haben nach Maßgabe von § 2 
Absatz 5 eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen;

3. die Kontaktdaten von allen Personen, die das Ge-
lände der Einrichtung betreten, sind nach Maß-
gabe von § 4 Absatz 2 zu erheben.

(2) Für Angebote der Kinderbetreuung in Mutter-/Va-
ter-Kind-Einrichtungen ist ein Hygienekonzept nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 zu erstellen, welches im 
Rahmen des Regelbetriebes unter Berücksichtigung 
der örtlichen Gegebenheiten die Anzahl der gleich-
zeitig gemeinsam zu betreuenden Kinder und die 
Teilnehmerzahl insgesamt bei Trennung in einzelne 
Gruppen festlegt. 

§ 14a 
Krankenhäuser 

(1) Zugelassene Krankenhäuser nach § 108 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche 
Krankenversicherung (SGB V) stellen ihren Versor-
gungsauftrag entsprechend dem gültigen Feststel-
lungsbescheid in einem dem jeweiligen Infektionsge-
schehen angemessenen Rahmen sicher. Sie können 
Betretungsbeschränkungen zum Zwecke des Infek-
tionsschutzes erlassen.

(2) Die unter Absatz 1 genannten Krankenhäuser, 
die gleichzeitig im COVID-19-Intensivregister Schles-
wig-Holstein registriert sind, nehmen im Rahmen 
der allgemeinen und der Notfall-Versorgung jeder-
zeit einzelne COVID-19-Patientinnen und Patienten 
unverzüglich auf und versorgen diese medizinisch 
angemessen.

(3) Bei einem Anstieg der Infektionen mit dem Co-
ronavirus haben die in Absatz 2 genannten Kran-
kenhäuser, nach Feststellung des für Gesundheit 
zuständigen Ministeriums, 25 Prozent ihrer jewei-
ligen Intensivkapazitäten für die Versorgung von 
COVID-19-Patientinnen und Patienten freizuhalten. 
Davon sind 15 Prozent durchgehend frei zu halten 
und weitere 10 Prozent innerhalb von 24 Stunden 
für die Versorgung von COVID-19-Patientinnen und 
Patienten verfügbar vorzuhalten.

(4) Soweit die Kapazitäten des Absatzes 3 für die 
stationäre Versorgung bei einem Anstieg der Infek-
tionen mit dem Coronavirus nicht ausreichen und 
das für Gesundheit zuständige Ministerium dies fest-
stellt, erhöhen die Krankenhäuser nach Absatz 2 
ihre frei zu haltenden Intensivkapazitäten mit der 
Möglichkeit zur invasiven Beatmung auf insgesamt 
45 Prozent. 

§ 15  
Einrichtungen und Gruppenangebote der Pflege, 

der Eingliederungshilfe, der Gefährdetenhilfe sowie 
Frühförderstellen

(1) Für voll- und teilstationäre Einrichtungen zur Be-
treuung und Unterbringung älterer, behinderter oder 
pflegebedürftiger Menschen nach § 71 Absatz 2 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegever-
sicherung (SGB XI) sowie für Gruppenangebote zur 
Betreuung pflegebedürftiger Menschen nach dem 
SGB XI gelten folgende zusätzliche Anforderungen:

1. die Betreiberin oder der Betreiber hat nach Maß-
gabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 
erstellen, welches bei vollstationären Einrichtun-
gen auch Regelungen für Besuche durch externe 
Personen vorsieht;

2. externe Personen haben nach Maßgabe von § 2 
Absatz 5 eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen;

3. die Kontaktdaten von allen Personen, die das Ge-
lände der Einrichtung betreten, sind nach Maß-
gabe von § 4 Absatz 2 zu erheben.
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4. für Personen mit akuten Atemwegserkrankungen, 
ausgenommen Personen, die in der Einrichtung 
betreut werden, gilt ein Betretungsverbot.

(2) Bewohnerinnen und Bewohner von vollstationären 
Einrichtungen, die akute respiratorische Symptome 
oder eine Störung des Geruchs- oder Geschmacks-
sinns aufweisen, sind in einem Einzelzimmer mit 
Nasszelle unterzubringen (Einzelunterbringung). Die 
Aufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern mit 
Symptomen nach Satz 1 in vollstationäre Einrichtun-
gen ist nur zulässig, sofern aufgrund einer ärztlichen 
Diagnostik keine akute Infektion mit dem Coronavirus 
vorliegt.

(3) Für Einrichtungen zur Betreuung und Unterbrin-
gung behinderter Menschen der Eingliederungshilfe 
nach § 42a Absatz 2 Nummer 2 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe (SGB XII) und 
stationäre Einrichtungen der Gefährdetenhilfe nach 
§ 67 SGB XII gelten die Anforderungen nach Absatz 1 
und 2 entsprechend. Die Ausnahmen gemäß § 5 
Absatz 7 Satz 1 Nummer 3 gelten für Einrichtungen 
der Eingliederungshilfe und der stationären Gefähr-
detenhilfe entsprechend, soweit nicht besonders 
vulnerable Personen betroffen sind.

(4) Die Betreiberinnen und Betreiber von Werkstätten 
für behinderte Menschen nach § 219 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teil-
habe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX) und 
Tagesförderstätten sowie Tagesstätten für Leistun-
gen nach § 81 SGB IX erstellen nach Maßgabe von 
§ 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept. Absatz 1 Nummer 4 
gilt entsprechend.

(5) Für Frühförderstellen nach § 35a SGB VIII und § 46 
SGB IX gelten die Anforderungen nach Absatz 1 
entsprechend.

(6) Das für Gesundheit zuständige Ministerium er-
lässt bereichsspezifisch Empfehlungen und Hinweise. 

§ 16 
Einrichtungen und Angebote der Kinder- 

und Jugendhilfe

(1) Bei Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe im 
Sinne des SGB VIII kann von dem Abstandsgebot 
aus § 2 Absatz 1 abgewichen werden, soweit der 
Angebotszweck dies erfordert und wenn alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer eine Mund-Nasen-Be-
deckung nach Maßgabe von § 2 Absatz 5 tragen.

(2) Angebote nach Absatz 1, die überwiegend der 
Freizeitgestaltung der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer dienen, sind untersagt. 

(3) Absatz 1 gilt nicht für Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe mit Betriebserlaubnis nach § 45 
SGB VIII.

(4) In Horten im Sinne von § 1 Absatz 2 Nummer 3 
des Kindertagesstättengesetzes vom 12. Dezember 
1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 651), zuletzt geändert 

durch Artikel 26 des Gesetzes 8. Mai 2020 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 220), ist eine Mund-Nasen-Bedeckung 
nach Maßgabe von § 2 Absatz 5 zu tragen. Dies 
gilt auch für im Hort betreute Kinder vor Vollendung 
des sechsten Lebensjahres. Die Ausnahmen aus § 2 
Absatz 2 der Schulen-Coronaverordnung gelten ent-
sprechend.

§ 17 
Beherbergungsbetriebe

Für Hotels und andere Beherbergungsbetriebe gelten 
folgende zusätzliche Anforderungen:

1. Die Betreiberin oder der Betreiber erstellt nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept;

2. die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher 
werden nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 erhoben;

3. eine Beherbergung erfolgt nur, wenn der Gast 
zuvor schriftlich bestätigt, dass die Übernachtung 
ausschließlich zu beruflichen, medizinischen oder 
zwingenden sozial-ethischen Zwecken erfolgt.

Sofern die Beherbergung vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung begonnen hat, ist Satz 1 Nummer 3 
mit Ablauf des 2. November 2020 anzuwenden, 
auf Nordseeinseln und Halligen mit Ablauf des 5. 
November 2020.

§ 18 
Personenverkehre

(1) Bei der Nutzung des öffentlichen Personennah- 
und -fernverkehrs einschließlich Taxen, Schulbussen 
oder vergleichbarer Transportangebote gilt das Ab-
standsgebot aus § 2 Absatz 1 nicht. Kundinnen und 
Kunden haben nach Maßgabe von § 2 Absatz 5 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies gilt 
nicht in abgeschlossenen Räumen, in denen sich 
nur Personen aufhalten, für die das Abstandsgebot 
nach § 2 Absatz 1 Satz 2 nicht gilt. § 3 findet keine 
Anwendung.

(2) Bei Reiseverkehren zu touristischen Zwecken 
gilt das Abstandsgebot nach § 2 Absatz 1 nicht. 
Kundinnen und Kunden haben im Innenbereich des 
Verkehrsmittels nach Maßgabe von § 2 Absatz 5 eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Betreiberin 
oder der Betreiber erstellt nach Maßgabe von § 4 Ab-
satz 1 ein Hygienekonzept und erhebt nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 2 die Kontaktdaten der Kundinnen 
und Kunden. Reiseverkehre, die Schleswig-Holstein 
nur durchqueren und bei denen die Kundinnen und 
Kunden das Verkehrsmittel nicht verlassen, werden 
von dieser Verordnung nicht erfasst.

§ 19 
Kritische Infrastrukturen

(1) Die zuständigen Behörden können bei Maßnah-
men nach § 28 des Infektionsschutzgesetzes in ge-
eigneten Fällen danach unterscheiden, ob Personen 
oder ihre Angehörigen zu kritischen Infrastrukturen 
gehören. Das ist der Fall, wenn die berufliche oder 
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gewerbliche Tätigkeit für die Kernaufgaben der je-
weiligen Infrastruktur relevant ist. 

(2) Kritische Infrastrukturen im Sinne von Absatz 1 
sind folgende Bereiche:

 1.  Energie: Strom-, Gas-, Kraftstoff-, Heizöl- und 
Fernwärmeversorgung gemäß § 2 BSI-Kritisver-
ordnung (BSI-KritisV) vom 22. April 2016 (BGBl. I 
S. 958), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 21. Juni 2017 (BGBl. I S. 1903);

 2.  Wasser: Öffentliche Wasserversorgung und öf-
fentliche Abwasserbeseitigung gemäß § 3 BSI-
KritisV, Gewässerunterhaltung, Betrieb von Ent-
wässerungsanlagen;

 3.  Ernährung, Futtermittelhersteller, Hygiene (Pro-
duktion, Groß- und Einzelhandel), einschließlich 
Zulieferung und Logistik, gemäß § 4 BSI-KritisV;

 4.  Informationstechnik und Telekommunikation ein-
schließlich der Einrichtung zur Entstörung und Auf-
rechterhaltung der Netze gemäß § 5 BSI-KritisV;

 5.  Gesundheit: Krankenhäuser, Rettungsdienst, am-
bulante, stationäre und teilstationäre Pflege, Nie-
dergelassener Bereich, Angehörige der Gesund-
heits- und Therapieberufe; Medizinprodukteher-
steller, Arzneimittelhersteller und -großhändler, 
Hebammen, Apotheken, Labore, Sanitätsdienste 
der Bundeswehr gemäß § 6 BSI-KritisV sowie 
die für den ordnungsgemäßen Betrieb eines 
Krankenhauses sowie einer stationären Pfle-
geeinrichtung erforderlichen Dienstleistungen 
(Nahrungsversorgung, Hauswirtschaft, Reini-
gung), notwendige medizinische Dienstleistun-
gen für die Tiergesundheit;

 6.  Finanzen und Bargeldversorgung gemäß § 7 BSI-
KritisV;

 7.  Arbeitsverwaltung, Jobcenter und andere Sozi-
altransfers;

 8.  Transport und Verkehr, einschließlich der Logistik 
für die kritischen Infrastrukturen, öffentlicher 
Personennahverkehr, gemäß § 8 BSI-KritisV;

 9.  Entsorgung, insbesondere Abfallentsorgung;

10.  Medien und Kultur: Risiko- und Krisenkommuni-
kation;

11.  Kernaufgaben der öffentlichen Verwaltung, ins-
besondere Regierung und Parlament, Polizei, 
Verfassungsschutz, Feuerwehr, Katastrophen-
schutz, Steuerverwaltung, Justiz, Veterinärwe-
sen, Küstenschutz, Hochwasserschutz; 

12.  Lehrkräfte und alle weiteren in Schulen Tätige; 
in Kindertageseinrichtungen Tätige sowie Kin-
dertagespflegepersonen;

13.  Leistungsangebote der Eingliederungshilfe nach 
dem SGB IX, stationäre Gefährdetenhilfe, sta-
tionäre Einrichtungen der Jugendhilfe und am-
bulante sowie teilstationäre Angebote der Ju-

gendhilfe als notwendige Voraussetzung für die 
Gewährleistung des Kindeswohls nach dem SGB 
VIII;

14.  Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Notarin-
nen und Notare, Steuerberaterinnen und Steuer-
berater, Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer 
und deren Kanzleipersonal;

15.  Sicherheitspersonal, Hausmeisterinnen und Haus-
meister und Gebäudereinigerinnen und Gebäude- 
reiniger für die zuvor aufgeführten Bereiche.

§ 20 
Befugnisse und Pflichten der zuständigen 

Behörden

(1) Die zuständigen Behörden können auf Antrag 
Ausnahmen von den Geboten und Verboten aus §§ 5 
bis 18 genehmigen, soweit die dadurch bewirkten 
Belastungen im Einzelfall eine besondere Härte dar-
stellen und die Belange des Infektionsschutzes nicht 
überwiegen.

(2) Die Befugnis der zuständigen Behörden, weiterge-
hende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen nach 
dem Infektionsschutzgesetz zu treffen, bleibt von 
dieser Verordnung unberührt. Dies gilt insbesondere 
für Betretungsverbote zur Regulierung des Tagestou-
rismus, um das Infektionsgeschehen kontrollieren 
zu können. Regelungsinhalte geplanter Allgemein-
verfügungen sind dem für Gesundheit zuständigen 
Ministerium mindestens einen Tag vor Bekanntgabe 
anzuzeigen. 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig

 1.  entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 den Mindestab-
stand trotz wiederholter Aufforderung durch eine 
Ordnungskraft nicht einhält;

 2.  entgegen § 2 Absatz 4 an einer Ansammlung im 
öffentlichen Raum oder einer Zusammenkunft 
zu privaten Zwecken teilnimmt;

 3.  entgegen § 3 Absatz 2 Satz 2 nicht die erfor-
derlichen Maßnahmen trifft, um die Einhaltung 
der in § 3 Absatz 2 Satz 2 Nummern 1 bis 5 
genannten Hygienestandards zu gewährleisten;

 4.  entgegen § 3 Absatz 3 dort genannte Aushänge 
nicht anbringt;

 5.  entgegen § 3 Absatz 4 Satz 2 sanitäre Gemein-
schaftseinrichtungen geöffnet hält;

 6.  entgegen § 5 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1, § 6 
Absatz 2 Satz 1, § 7 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1, 
§ 8 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 1 oder Ab-
satz 4 Satz 1, § 11 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 
Satz 4, § 14 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1, § 14 
Absatz 2, § 15 Absatz 1 Nummer 1, auch in 
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Verbindung mit Absatz 3 Satz 1 oder 5 Satz 1, 
§ 15 Absatz 4, § 17 Satz 1 Nummer 1 oder § 18 
Absatz 2 Satz 3, jeweils in Verbindung mit § 4 
Absatz 1, kein oder kein vollständiges Hygiene-
konzept erstellt;

 7.  entgegen § 4 Absatz 1 Satz 3 nicht die erfor-
derlichen Maßnahmen trifft, um die Einhaltung 
eines Hygienekonzepts zu gewährleisten;

 8.  entgegen § 4 Absatz 1 Satz 4 ein Hygienekon-
zept nicht vorlegt oder Auskünfte nicht erteilt;

 9.  entgegen § 5 Absatz 3 Satz 2, oder Absatz 5 
Satz 3 § 6 Absatz 2 Satz 5, § 7 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 2, § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 5, 
§ 11 Absatz 4 Satz 5, § 14 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 3, § 15 Absatz 1 Nummer 3, auch in 
Verbindung mit Absatz 3 Satz 1, § 17 Satz 1 
Nummer 2 oder § 18 Absatz 2 Satz 3, jeweils 
in Verbindung mit § 4 Absatz 2, Kontaktdaten 
nicht erhebt;

10.  entgegen § 4 Absatz 2 Satz 1 oder 2 Kontakt-
daten nicht aufbewahrt oder nicht übermittelt;

11.  entgegen § 5 Absatz 2 Satz 2, auch in Verbin-
dung mit Absatz 3, 4 oder 5, oder entgegen § 5 
Absatz 6 eine Veranstaltung durchführt;

12.  entgegen § 6 Absatz 2 Satz 4 als Leiter einer 
Versammlung nicht die erforderlichen Maßnah-
men trifft, um die Einhaltung des Hygienekon-
zepts zu gewährleisten;

13.  entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1, Satz 3 Nummer 3 
oder 4, Satz 4 oder 6 oder Absatz 2 eine Gast-
stätte oder einen gastronomischen Lieferdienst 
betreibt;

14.  entgegen § 7 Absatz 3 dort genannte Einrich-
tungen geöffnet hält;

15.  entgegen § 8 Absatz 2 Satz 2 ein Einkaufs-
zentrum oder Outlet-Center ohne genehmigtes 
Hygienekonzept betreibt;

16.  entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 Dienstleistungen 
mit Körperkontakt erbringt;

17.  entgegen § 9 Absatz 2 Satz 1 Tätigkeiten am 
Gesicht einer Kundin oder eines Kunden aus-
führt;

18.  entgegen § 9 Absatz 3 Satz 1 ein Prostitutions-
gewerbe betreibt; 

19.  entgegen § 9 Absatz 3 Satz 1 sexuelle Dienst-
leistungen mit Körperkontakt erbringt;

20.  entgegen § 10 Absatz 1 eine der in Nummer 1 
bis 6 genannten Einrichtungen für den Publi-
kumsverkehr geöffnet hält;

21.  entgegen § 11 Absatz 2 Schwimm- und Spaßbä-
der, Fitnessstudios der ähnlichen Einrichtungen 
betreibt;

22.  entgegen § 15 Absatz 2 Satz 1 Bewohnerinnen 
und Bewohner nicht in einem Einzelzimmer mit 
Nasszelle unterbringt;

23.  entgegen § 15 Absatz 2 Satz 2 Bewohnerinnen 
und Bewohner in vollstationäre Einrichtungen 
aufnimmt;

24.  entgegen § 17 Satz 1 Nummer 3 Gäste beher-
bergt.

(2) Ordnungswidrig nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 

1. entgegen § 4 Absatz 2 Satz 6 falsche Kontakt-
daten angibt;

2. entgegen § 2 Absatz 6 Satz 1, § 6 Absatz 2 Satz 6, 
§ 7 Absatz 1 Satz 4, § 8 Absatz 3 Satz 1, § 9 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, § 14 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 2, § 15 Absatz 1 Nummer 2, § 18 Ab-
satz 1 Satz 2 oder Absatz 2 Satz 2, jeweils in 
Verbindung mit § 2 Absatz 5, trotz mehrfacher 
Aufforderung durch eine Ordnungskraft keine 
Mund-Nasen-Bedeckung trägt;

3. entgegen § 17 Satz 1 Nummer 3 als Gast falsche 
Angaben zum Beherbergungszweck macht.

§ 22 
Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 2. November 2020 in 
Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 29. November 2020 
außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 1. November 2020

 D a n i e l  G ü n t h e r D r.  H e i n e r  G a r g
 Ministerpräsident  Minister 
  für Soziales, Gesundheit, Jugend,
  Familie und Senioren


